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V E R O R D N U N G  
 
 
des Gemeinderates der Gemeinde Fischlham vom 13. Oktober 2016 mit der eine 
Abfallgebührenordnung erlassen wird. 
 
Auf Grund des § 18 des Oö. Abfallwirtschaftsgesetzes 2009, LGBl. Nr. 90/2013, wird 
verordnet: 
 
 

§ 1 

Gegenstand der Gebühr 
 
Für die Sammlung (Erfassung), Entsorgung und Verwertung von Abfällen (Restabfall, 
biogene und sperrige Abfälle sowie Problemstoffe) ist eine Abfallgebühr zu entrichten. 
 
 

§ 2 

Höhe der Gebühr 
 
Die Abfallgebühr beträgt 
 
a) je abgeführte Abfalltonne mit 

 60 Liter Inhalt € 7,42 

 90 Liter Inhalt € 9,11 

 120 Liter Inhalt € 11,37 

 240 Liter Inhalt € 19,84 
 
 
b) je abführten Container mit 

 800 Liter Inhalt € 67,11 

 1100 Liter Inhalt € 92,64 
 
 
c) je abführten Müllsack mit 

 60 Liter Inhalt € 6,84 
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d) je abgeführte Biotonne mit 

 120 Liter Inhalt € 2,15 

 240 Liter Inhalt € 4,30 
 

 
 
e) je abführten Grünschnittsack mit 

 80 Liter Inhalt € 1,96 
 
 
f) je abgeführten Einstecksack mit 

 120 Liter Inhalt € 1,96 
 
 

§ 3 

Gebührenschuldner 
 
Gebührenschuldner ist der Grundstückseigentümer; im Falle des Bestehens von 
Baurechten oder Nutzungsrechten ist der Bauberechtigte bzw. der Nutznießer zur 
Entrichtung der Gebühren verpflichtet. 
 
 

§ 4 

Beginn der Gebührenpflicht 
 
Die Verpflichtung zur Entrichtung der Geldleistungen nach § 2 beginnt mit Anfang des 
Monats, in dem die Sammlung und Abfuhr von Abfällen von den jeweiligen 
Grundstücken erstmals stattfindet. 
 
 

§ 5 

Fälligkeit 
 
Die Gebühren nach § 2 sind vierteljährlich und zwar am 15.02., 15.05., 15.08. und 
15.11. eines jeden Jahres zur Zahlung fällig. 
 
 

§ 6 

Umsatzsteuer 
 
In den im § 2 geregelten Gebühren ist die Umsatzsteuer im gesetzlichen Ausmaß 
hinzuzurechnen. 
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§ 7 

Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt mit 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig treten allen diesen 
Gegenstand regelnden Bestimmungen außer Kraft. 
 
 

Der Bürgermeister: 
 

 
Franz Steininger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


